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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Im Bereich der Ladenöffnungszeiten hiess der Nationalrat eine Motion Hutter (fdp, ZH)
gut. Diese verlangte, dass die Kantone die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen und
Dienstleistungsbetrieben nach eigenem Ermessen festlegen. Bisher konnten die
Kantone die Öffnungszeiten von Montag bis Samstag jeweils zwischen 6 und 23 Uhr
nach ihren regionalen Bedürfnissen gestalten. Der Entscheid des Ständerates stand
allerdings noch aus. 1

MOTION
DATUM: 14.04.2011
LAURENT BERNHARD

Im Bereich der Ladenöffnungszeiten lehnte der Ständerat in der Herbstsession eine
Motion Hutter (fdp, ZH) ab, welche forderte, dass die Kantone die Öffnungszeiten von
Verkaufsstellen und Dienstleistungsbetrieben nach eigenem Ermessen festlegen
konnten. Eine Mehrheit der kleinen Kammer vertrat die Ansicht, dass das Arbeitsrecht
den Kantonen bis dato genügend Freiraum gewährte. Der Nationalrat hatte diesem
Vorstoss bereits im Jahre 2011 zugestimmt. 2

MOTION
DATUM: 17.09.2012
LAURENT BERNHARD

Wettbewerb

Obwohl etliche Kantone in den letzten Jahren die Vorschriften über die
Ladenöffnungszeiten liberalisiert hatten, sind diese in der Regel immer noch
restriktiver als die mit Sondervorschriften geregelten Öffnungszeiten in
Ladengeschäften in Bahnhöfen, Tankstellen und Flughäfen. Mit dem Ziel, diese
Ungleichbehandlung abzuschaffen, überwies der Nationalrat – in Postulatsform – eine
Motion Speck (svp, AG), welche ein neues Bundesgesetz für einheitliche und liberale
Ladenöffnungszeiten verlangt. 3

MOTION
DATUM: 05.06.2001
HANS HIRTER

Eigentlich hätte der Nationalrat bereits in der Frühjahrssession eine vom Ständerat im
Herbst 2004 gutgeheissene Motion seiner WAK behandeln sollen, welche eine nicht nur
auf Verkaufsgeschäfte in den Bahnhöfen und Flughäfen beschränkte Liberalisierung
der Arbeitszeitvorschriften für das Verkaufspersonal verlangte. Auf Antrag Gutzwiller
(fdp, ZH) verschob er den Entscheid bis nach der Volksabstimmung über die
Arbeitsgesetzrevision. Nach der nur sehr knappen Zustimmung der Bürgerinnen und
Bürger zum neuen Arbeitsgesetz im November lehnte er die von der Linken und – im
Gegensatz zur Volksabstimmungsvorlage und zum Entscheid im Ständerat – nun auch
von der CVP bekämpfte Motion ab. Auch rund ein Viertel der SVP-Fraktion war gegen
diese Liberalisierung. 4

MOTION
DATUM: 18.12.2005
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Eine Motion Brunner (sp, GE), welche den Bundesrat verpflichten wollte, die
Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz dahingehend zu ändern, dass Arbeitgebern nicht mehr
die Möglichkeit zu gewähren sei, in gewissen Fällen Personal für bis zu über 60
Wochenstunden einzusetzen, wurde vom Berner FDP-Nationalrat und
Warenhausbesitzer Loeb auch in der vom Bundesrat angeregten Postulatsform
bekämpft, weshalb die Diskussion verschoben wurde. 5

MOTION
DATUM: 08.10.1993
MARIANNE BENTELI
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Im Rahmen der Legislaturplanung reichte die Kommission des Nationalrates eine
Motion ein, welche den Bundesrat auffordert, angesichts der hohen Arbeitslosigkeit
einen Bericht zu erarbeiten, der die Auswirkungen neuer Arbeitszeitmodelle
(Arbeitszeitverkürzung, Teilzeitarbeit, gleitende und vorzeitige Pensionierung), auf
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit (insbesondere bezüglich Kosten) sowohl im
öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft aufzeigt. Auf Wunsch des
Bundesrates wurde die Motion als Postulat überwiesen. 6

MOTION
DATUM: 06.06.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte die Grüne Fraktion den Bundesrat beauftragen, bei der
Schaffung von Teilzeit- und Job-Sharing-Stellen in der Bundesverwaltung mit gutem
Beispiel voranzugehen und besonders bei den höheren Lohnklassen vor jeder
Ausschreibung die Möglichkeiten dieser Arbeitsformen zu prüfen. Der Bundesrat
unterstrich bereits unternommene Anstrengungen in diesem Bereich, verwies aber
auch darauf, dass insbesondere bei Stellenvakanzen Aufgabenbeschriebe zwecks
Aufteilung in Teilzeitstellen überprüft werden können. Da die Bundesverwaltung in den
letzten Jahren eine sehr tiefe Fluktuationsrate aufgewiesen habe, sei die durchaus
erwünschte Entwicklung hin zu mehr Teilzeitstellen etwas ins Stocken geraten. Auf
seinen Antrag wurde die Motion als Postulat überwiesen. 7

MOTION
DATUM: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Obgleich der Bundesrat bereit war, den Vorstoss in Postulatsform entgegen zu nehmen,
wurde eine Motion Teuscher (gp, BE), die verlangte, Betriebe, welche Arbeitnehmende
auf Abruf beschäftigen, seien von der Auftragsvergabe im Bereich des öffentlichen
Beschaffungswesens auszuschliessen, von Stahl (svp, ZH) bekämpft und damit
vorderhand der Diskussion entzogen. 8

MOTION
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Diskussionslos und im Einvernehmen mit dem Bundesrat nahm der Nationalrat eine
Motion Prelicz-Huber (gp, ZH) an, die den Bundesrat beauftragt, vermehrt
Teilzeitstellen auf allen Ebenen und Hierarchiestufen der Bundesverwaltung sowie
Jobsharing-Angebote zu schaffen. Der Ständerat stimmte der Motion in leicht
abgeschwächter Form auch zu. 9

MOTION
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER

Le Conseil national a accepté en mai une motion Germanier(plr, VS) portant sur le
nombre de dimanches de congé dont bénéficie le personnel du sol dans le secteur de
la navigation aérienne. Au nom de l’égalité de traitement avec les CFF et les entreprises
de trolleybus concessionnaires, le texte demande que ce nombre de congés soit réduit
de 26 à 12 jours. La décision du Conseil des Etats n’est pas intervenue au cours de
l’année sous revue. 10

MOTION
DATUM: 03.05.2012
LAURENT BERNHARD

Le Conseil des Etats a adopté une motion Lombardi (pdc, TI) réclamant une
harmonisation partielle des horaires d’ouverture des magasins par la modification de
la loi fédérale du marché intérieur. Le texte préconise que les magasins soient ouverts
de 6 à 20 heures du lundi au vendredi et de 6 à 19 heures le samedi. Le Conseil national
ne s’est pas encore prononcé sur cette motion en 2012. 11

MOTION
DATUM: 17.09.2012
LAURENT BERNHARD

Après avoir obtenu une majorité au sein du Conseil des Etats l’année dernière, le
Conseil national a adopté au cours de la session de printemps une motion Lombardi
(pdc, TI) réclamant une harmonisation partielle des horaires d’ouverture des magasins
par une modification de la loi fédérale du marché intérieur. Le texte préconise que les
magasins soient ouverts de 6 à 20 heures du lundi au vendredi et de 6 à 19 heures le
samedi. La chambre du peuple a apporté une modification au texte en excluant les
jours fériés cantonaux de cette harmonisation partielle. Cette décision qui est
intervenue six mois en amont de la votation sur la libéralisation des heures d’ouverture
des magasins de stations-service (voir ci-dessus) a provoqué un tollé dans les milieux
syndicaux. Unia a d’ores et déjà annoncé qu’il lancerait le référendum au cas où le
parlement adopterait un projet conforme à l’objectif de la motion. La question des
horaires d’ouverture des magasins devrait donc rester un sujet brûlant au cours des
années à venir. 12

MOTION
DATUM: 17.06.2013
LAURENT BERNHARD
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Quelques jours seulement après l’acceptation par le peuple de la révision de la loi sur le
travail (voir ci-dessus), le Conseil national s’est prononcé en septembre en faveur d’une
motion Buttet (pdc, VS) visant à permettre 
l’occupation d’employés le dimanche et les jours fériés dans le commerce de
proximité en zones périphériques. Le texte auquel le Conseil fédéral avait émis un avis
négatif, exige que ce dernier introduise dans la législation sur le travail une dérogation
en matière de durée du travail et de repos. Le Conseil des Etats ne s’est pas prononcé
sur cet objet en 2013. 13

MOTION
DATUM: 25.09.2013
LAURENT BERNHARD

In der Sommersession 2014 lehnte der Ständerat eine Motion Germanier (fdp, VS) aus
dem Jahr 2010 diskussionslos ab, die der Nationalrat in seiner Sondersession im Mai
2012 angenommen hatte. Diese forderte eine Gleichbehandlung von
Luftfahrtunternehmen, die Bodenpersonal beschäftigen. Während andere
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs wie die SBB dem Arbeitszeitgesetz (AZG) und
der Verordnung zum Arbeitszeitgesetz (AZGV) unterstanden und damit in der Regel
zwölf freie Sonntage vorzusehen hatten, mussten Luftfahrtunternehmen ihrem
Bodenpersonal zum Zeitpunkt der Einreichung der Motion 26 freie Sonntage pro Jahr
gewähren, da für sie gemäss Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2)
Sonderbestimmungen galten. Da sich die Sozialpartner zwischenzeitlich auf eine Lösung
einigen konnten und der Bundesrat die entsprechend Verordnung im Sommer 2013
angepasst hatte, verzichtete der Ständerat auf eine Annahme der Motion. Pro
Kalenderjahr besteht neu ein Anspruch auf 18 freie Sonntage. 14

MOTION
DATUM: 16.06.2014
DAVID ZUMBACH

En septembre 2016, le Conseil national avait adopté la motion de Hans-Peter Portmann
(plr, ZH) sur l’enregistrement de la durée du travail avec 111 voix contre 74. L’auteur
demandait que lorsqu’une convention entre un employeur et un syndicat réglant
l’enregistrement de la durée de travail avait été conclue, il ne fallait plus que soit
appliquée les lettres c, d, et e de l’alinéa 1 de l’article 73 de l’Ordonnance 1 relative à la
loi sur le travail (OLT1). Le Conseil fédéral partageait l’avis de la nécessité d’assouplir
l’organisation du travail en conséquence des évolutions du monde du travail.
Cependant, il jugeait que le système souhaité par l’auteur faisait défaut étant donné
que la disposition  juridique réglant l’obligation d’enregistrer et de documenter la
durée du travail (article 46 LTr) ne permettait pas de déléguer cette tâche aux
partenaires sociaux. Comme le but visé ne pouvait être atteint, il recommanda le rejet
de la motion. En septembre 2017, la commission CER-CE suivait l’avis du Conseil
fédéral, argumentant que la motion avait déjà été mise en œuvre suite à l’introduction
du nouvel article 73a OLT1 et que l’application des initiatives parlementaires 16.414 et
16.423 résoudrait toutes les autres questions soulevées par la motion. Elle sera soumise
au Conseil des Etats. 15

MOTION
DATUM: 29.09.2016
DIANE PORCELLANA

Contrairement à la décision du Conseil national, la motion relative à l'enregistrement
de la durée du travail a été rejetée par le Conseil des Etats, comme le souhaitait la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE). 16

MOTION
DATUM: 06.12.2017
DIANE PORCELLANA

Im Mai 2020 reichte Nationalrat Fabio Regazzi (mitte, TI) eine Motion für eine
temporäre Flexibilisierung der Arbeitszeit ein. Die flexibilisierten Bestimmungen,
insbesondere diejenigen der «wöchentlichen Höchstarbeitszeit, der Piketdienste und
der Bewilligungspflicht für Sonntags- und Nachtarbeit», sollten dabei frühestens drei
Monaten nach Aufhebung der Covid-19-Massnahmen aufgehoben werden. Begründet
wurde die Motion mit der durch die Corona-Pandemie verursachten Arbeitssituation in
der Schweiz. So seien beispielsweise Firmen im Medtech-Bereich voll ausgelastet,
während die Nachfrage in anderen Bereichen fehle. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion mit Verweis auf die bereits bestehenden gesetzlichen
Grundlagen für Überzeit und die Sonderbestimmungen in vielen Arbeitsbranchen. Zwei
Jahre nach der Einreichung und nach Aufhebung der Covid-19-Massnahmen zog
Regazzi seine Motion in der Sondersession 2022 kommentarlos zurück. 17

MOTION
DATUM: 05.05.2020
GIADA GIANOLA
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Im Juni 2020 reichte Jürg Grossen (glp, BE) eine Motion ein, mit der er den Bundesrat
beauftragen wollte, der Bundesverwaltung mehr Homeoffice zu ermöglichen und die
dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Weiter forderte Grossen eine
Erhöhung der Stellenprozente pro Büroarbeitsplatz. Als Grund für die Motion gab
Grossen die Zunahme der Zahl der Homeoffice-Tätigkeiten an, die vor allem auf die
Coronavirus-Pandemie zurückzuführen sei. Heimarbeit habe sich als gute Möglichkeit
für die Arbeitnehmenden erwiesen und solle auch in Zukunft gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom August 2020, die Motion
abzulehnen. Das Anliegen der Motion sei bereits erfüllt, da Heimarbeit bei der
Bundesverwaltung seit vielen Jahren möglich sei und die notwendige Infrastruktur
während der Pandemie aufgestockt worden sei. 
Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
und lehnte sie mit 109 zu 77 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. In der Debatte betonte
Bundesrat Ueli Maurer, dass in den zwei Jahren seit der Einreichung der Motion viel
unternommen worden sei, um Homeoffice bei der Bundesverwaltung zu ermöglichen
und zu stärken. Unter anderem sei das Zielbild zur Ausgestaltung flexiblerer
Arbeitsformen in der Bundesverwaltung verabschiedet und die
Bundespersonalverordnung revidiert worden. 18

MOTION
DATUM: 19.06.2020
GIADA GIANOLA

Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) wollte den Bundesrat mittels Motion beauftragen, das
Arbeitsgesetz (ArG), die Verordnung betreffend Gesundheitsschutz (ArGV 3) sowie das
OR so zu ändern, dass Homeoffice explizit in den gesetzlichen Grundlagen erwähnt
und geregelt ist. Allgemein soll das ArG Heimarbeit als Arbeit ausserhalb des Betriebs
definieren. Weiter sollen Artikel 6 und 21 des ArG den Gesundheitsschutz und die
Arbeits- und Ruhezeiten neu definieren. Im OR sollte letztlich ein neuer Artikel zur
Heimarbeitsvereinbarung zwischen den Arbeitgebenden und den Arbeitnehmenden
hinzugefügt werden. 
Jositsch begründete seinen Vorstoss mit der Zunahme von Homeoffice, insbesondere
auch in Anbetracht der Covid-19-Pandemie. Aktuell seien die gesetzlichen Grundlagen
auf Arbeitsformen in Betrieben ausgerichtet, entsprechend müsse diesbezüglich
Klarheit für Arbeitgebende und Arbeitnehmende geschaffen werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion, da er die Gesetzesgrundlagen als ausreichend
erachtete und Fragen zur Flexibilisierung der Arbeits- und Ruhezeiten im Homeoffice
bereits in der parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt
würden. 
In der Herbstsession 2021 legte Paul Rechsteiner (sp, SG) einen Ordnungsantrag vor, in
dem er – in Einvernehmen mit Motionär Jositsch – die Motion zur Vorprüfung an die
WAK-SR überweisen wollte, damit das Anliegen vertieft behandelt wird. Stillschweigend
nahm der Ständerat den Ordnungsantrag an. 19

MOTION
DATUM: 10.06.2021
GIADA GIANOLA

Eine von Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) eingereichte Motion, die den Bundesrat
beauftragen wollte, das Arbeitsgesetz (ArG), die Verordnung betreffend
Gesundheitsschutz (ArGV 3) sowie das OR so zu ändern, dass Homeoffice explizit in den
gesetzlichen Grundlagen erwähnt und geregelt ist, wurde vom Motionär Ende Februar
2022, nach den Beratungen der WAK-SR, zurückgezogen. Wie der Medienmitteilung der
Kommission von Anfang Februar 2022 zu entnehmen war, war die Mehrheit der WAK-SR
der Meinung, dass die heutigen gesetzlichen Grundlagen genügten, um die Heimarbeit
zu regeln – eine Meinung, die auch der Bundesrat teilte. Die Kommission hatte die
Motion daraufhin einstimmig zur Ablehnung empfohlen. 20

MOTION
DATUM: 28.02.2022
GIADA GIANOLA

In Anbetracht des Energiemangels und der vom Bundesrat kommunizierten
Massnahmen zum Energiesparen reichte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) im
September 2022 eine Motion ein, mit der sie eine Anpassung der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz angehen wollte. Konkret forderte sie eine Flexibilisierung der
Verordnung, so dass neu auch eine Strommangellage als dringendes Bedürfnis für
Nacht- oder Sonntagsarbeit gelten soll. Dadurch könnten die Arbeitgebenden bei
zeitlichen Beschränkungen des Verbrauchs die Arbeitszeiten zum Beispiel so anpassen,
dass die Arbeit ausserhalb dieser Beschränkungen erledigt werden könnte. Der
Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Bereits mit den aktuellen Regelungen sei
es den Kantonen möglich, während sechs Monaten entsprechende
Arbeitszeitbewilligungen vorzunehmen. Der Ständerat behandelte das Geschäft im
Rahmen der Wintersession 2022. Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) stellte den Antrag
auf Zuweisung an die WAK-SR, damit diese die Motion vertieft vorprüfen kann. Er zog

MOTION
DATUM: 13.12.2022
GIADA GIANOLA
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den Antrag jedoch zurück, nachdem Motionärin Gmür-Schönenberger die Behandlung
der Motion in der Wintersession als dringlich bezeichnet hatte, da eine Regelung
bereits vor dem Winter nötig sei. Als Reaktion auf die bundesrätliche Antwort forderte
sie zudem eine schweizweite Lösung. Paul Rechsteiner (sp, SG) sprach sich in der Folge
für die bestehende Lösung und die Aufrechterhaltung des Schutzes der
Arbeitnehmenden aus. Der Ständerat nahm die Motion mit 22 zu 11 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Wie bereits Paul Rechsteiner erwähnt hatte, wird die geforderte
Regelung damit aber für den Winter 2022/2023 nicht einsatzbereit sein – der
Nationalrat wird die Motion frühestens in der Frühjahrssession 2023 behandeln. 21

Nachdem der Ständerat die Motion von Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU), die
eine Anpassung der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz verlangte, in der Wintersession
2022 angenommen hatte, beschäftigte sich der Nationalrat im Rahmen der
Frühlingssession 2023 mit dem Vorstoss. Kommissionssprecherin Petra Gössi (fdp, SZ)
erklärte in der Debatte, wie wichtig es sei, die Arbeitszeiten im Fall eines
Energiemangels zu flexibilisieren und damit für den kommenden Winter vorbereitet zu
sein. Folglich empfahl die Mehrheit der WAK-NR, die Motion anzunehmen.
Minderheitssprecher Cédric Wermuth (sp, AG) betonte hingegen, dass die
entsprechende Verordnung bereits jetzt genügend flexibel sei. Zum Beispiel erwähne
die Wegleitung des SECO zur Verordnung explizit, dass im Fall einer Energiemangellage
Ausnahmen bezüglich der Arbeitszeit möglich sind. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD)
pflichtete Wermuth bei, dass eine Verordnungsänderung nicht nötig sei. Dennoch nahm
der Nationalrat die Motion mit 109 zu 72 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) an. Einzig die SP-
und die Grünen-Fraktionen sprachen sich gegen den Vorstoss aus. 22

MOTION
DATUM: 02.03.2023
GIADA GIANOLA

Im Mai 2021 reichte Sarah Wyss (sp, BS) eine Motion ein, mit der sie für Lernende bis
zum 20. Altersjahr sechs Ferienwochen forderte. Gleichzeitig sei
Unterstützungsmassnahmen vorzuschlagen, die den Unternehmen bei der Umsetzung
der Massnahme helfen könnten. Eine zusätzliche Ferienwoche gebe den Lernenden
zusätzliche Zeit zum Lernen und/oder für die Freizeit, was die Work-Life-Balance
genauso verbessere wie die Attraktivität der Lehre.
Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom August 2021, die Motion
abzulehnen. Die Pflicht, sechs Ferienwochen einzuführen, würde das Kosten-Nutzen-
Verhältnis einer Lehre für die Unternehmen verschlechtern und könnte sich auch auf
den Lehrlingslohn auswirken. Weiter wäre eine staatliche finanzielle Unterstützung
schwer umsetzbar. 
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Sondersession im Mai 2023 mit der Motion. In
der Debatte ergänzte Motionärin Wyss, dass eine solche Massnahme zur Verringerung
des aktuellen Fachkräftemangels beitragen könnte, da mehr Lernende für Berufsarten,
in denen ein Fachkräftemangel herrscht, rekrutiert werden könnten. Der Nationalrat
lehnte den Vorstoss mit 104 zu 79 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab, wobei die
Mitglieder der SP-, der Grünen- und der Grünliberalen-Fraktion das Anliegen
unterstützten. 23

MOTION
DATUM: 04.05.2023
GIADA GIANOLA

Im Dezember 2021 reichten Tamara Funiciello (sp, BE) und Stefania Prezioso Batou
(egsols, GE) zwei gleichlautende Motionen ein, mit denen sie den Bundesrat
beauftragen wollten, die Arbeitszeit innert 10 Jahren auf maximal 35 Stunden pro
Woche bei vollem Lohnausgleich für tiefe und mittlere Löhne zu senken. Eine
reduzierte Erwerbszeit würde einen besseren Ausgleich zwischen Erwerbstätigkeit,
Care- und Haushaltsarbeit sowie mehr Gleichstellung ermöglichen, da Männer, die
bisher häufiger in Vollzeit-Pensen arbeiteten, mehr Zeit für die Care-Arbeit hätten, und
Frauen, die häufiger über Teilzeitbeschäftigungen verfügten, ihr Pensum erhöhen
könnten, ohne wie bisher 41 Stunden pro Woche zu arbeiten. Der Bundesrat beantragte
die Motion zur Ablehnung, da die Sozialpartner, welche die GAV erarbeiteten, besser in
der Lage seien, Entscheidungen über die Arbeitszeit zu treffen als die Regierung. Eine
allgemeine, verbindliche Regelung erachtete der Bundesrat als unnötig.
In der Herbstsession 2023 lehnte der Nationalrat die beiden Vorstössen mit 123 zu 65
Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Nur die SP- und die Grüne-Fraktion sprachen sich für
Annahme aus. Zuvor hatte Bundesrat Parmelin darauf hingewiesen, dass die beiden
Motionen deutlich strenger seien als eine Motion Funiciello (Mo. 23.3248) mit ähnlicher
Stossrichtung, welche aber die grosse Kammer bereits in der Sommersession 2023
abgelehnt hatte. 24
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Im März 2023 erklärte Lorenzo Quadri (lega, TI), dass das italienische Parlament in Kürze
über die Schaffung eines Abkommens mit der Schweiz diskutieren werde, gemäss dem
Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Italien bis zu einem Pensum vom 40 Prozent
im Homeoffice arbeiten dürfen. Quadri verlangte in seiner Motion, dass die Schweiz
keine entsprechende Einigung abschliessen solle. Entsprechende Stellen sollten lokalen
Mitarbeitenden zur Verfügung stehen; es brauche keine weiteren Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Letztere würden im
Dienstleistungssektor bereits häufig lokal ansässige Personen ersetzen, was negative
Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt habe. Die Tessiner Kantonsregierung, die
Tessiner Deputation in den eidgenössischen Räten, die Arbeitsgemeinschaft Regio
Insubrica (bestehend aus dem Kanton Tessin und den Regionen Lombardei und
Piemont) sowie ein Verbund aus Tessiner Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften
verlangten hingegen in einem Schreiben an das EFD, dass in diesem Bereich eine neue
Verständigungsvereinbarung abgeschlossen werde. Der Bundesrat beantragte, die
Motion abzulehnen, da der Abschluss solcher Verständigungsvereinbarungen möglich
bleiben soll, vor allem wenn die zuständigen Behörden dies als notwendig erachten. In
der Herbstsession 2023 zog der Motionär seinen Vorstoss zurück, um die Entwicklung
der Situation abzuwarten. 25

MOTION
DATUM: 19.09.2023
GIADA GIANOLA

Nachdem die Motionen Funiciello (sp, BE) und Prezioso Batou (egsols, GE; Mo. 21.4642,
Mo. 21.4644) mit demselben Anliegen seit ihrer Einreichung 2021 noch nicht behandelt
worden waren, reichten Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) und Tamara Funiciello (sp,
BE) Mitte März 2023 erneut gleichlautende Motionen ein, mit denen sie eine
mittelfristige Senkung der Arbeitszeit auf 35 Stunden oder eine 4-Tage-Woche
forderten. Die reduzierte Arbeitszeit soll einen besseren Ausgleich zwischen
Erwerbstätigkeit, Care- und Haushaltsarbeit sowie mehr Gleichstellung ermöglichen
und den CO2-Ausstoss reduzieren, argumentierten die Motionärinnen. 
Im Unterschied zu den bereits 2021 eingereichten mit demselben Anliegen seien die
beiden neuen Motionen «etwas offener formuliert», erklärte der Bundesrat – so
verzichteten die Motionärinnen neu auf eine Umsetzungsfrist von zehn Jahren.
Trotzdem beantragte der Bundesrat in seiner Stellungnahme, die Motion abzulehnen,
da eine Reduktion der Arbeitszeit die Flexibilität des Arbeitsangebots verringern
würde.
Im Rahmen der ausserordentlichen Session zur Gleichstellung in der Sommersession
2023 lehnten beide Räte je eine Motion ab. Der Ständerat sprach sich mit 33 zu 6
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen die Motion Crevoisier Crelier aus, der Nationalrat
mit 119 zu 65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gegen die Motion Funiciello. Einzig die SP- und
die Grüne-Fraktion unterstützten den Vorstoss im Nationalrat. 26

MOTION
DATUM: 19.09.2023
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Mit einer Motion verlangte Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) eine strengere Kontrolle der
Arbeitsbedingungen der Lastwagenchauffeure, insbesondere bei der Einhaltung der
Ruhezeiten. Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung der Eingabe, sah sich
aber ausserstande, alle Massnahmen in der gewünschten Form und Zeitspanne
umzusetzen, weshalb er erfolgreich Umwandlung in ein Postulat beantragte. Er machte
insbesondere geltend, umfangreiche Sicherheitskontrollen könnten nur in Absprache
mit den anderen europäischen Staaten erfolgen, da sich sonst für die Schweizer
Wirtschaft ungünstige Wettbewerbsverzerrungen ergeben würden. 27

MOTION
DATUM: 20.06.2003
MARIANNE BENTELI

Im März 2021 reichte Greta Gysin (gp, TI) eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, das Arbeitsgesetz so zu ändern, dass die Arbeitnehmenden
ausserhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar sein müssen. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie seien flexiblere Arbeitsformen wie Heimarbeit häufiger geworden, wodurch
sich Privat- und Arbeitsleben vermischten. Um die Arbeitnehmenden vor dieser
zusätzlichen Arbeitsbelastungen zu schützen, solle im Gesetz verankert werden, dass
sie ausserhalb der Bürozeiten nicht erreichbar sein müssen.
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen, da die
Arbeitnehmenden bereits heute ein Recht auf Ruhezeiten ohne Erreichbarkeit hätten.
Zudem werde die Thematik bereits bei der Umsetzung der parlamentarischen Initiative
Burkhart (fdp, AG; Pa. Iv. 16.484) berücksichtigt. Im März 2023 wurde das Geschäft
abgeschrieben, da es nicht innert zwei Jahren vom Nationalrat behandelt worden
war. 28
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Arbeitsrecht

Im September 2019 verlangte Mathias Reynard (sp, VS) in einer Motion ein Recht auf
Abschalten. Seine Motion wollte die Arbeitgebenden mit einer Änderung des
Obligationenrechts verpflichten, Massnahmen zur Einschränkung der Nutzung digitaler
Hilfsmittel durch die Arbeitnehmenden ausserhalb der Arbeitszeit zu treffen. In seiner
Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion, da sich das Recht
auf Abschalten bereits aus den Regelungen über die Arbeitszeit und Freizeit ergebe. So
seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausserhalb der Arbeitszeit nicht
verpflichtet, per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein. Nun hätten die Unternehmen
die bestehenden rechtlichen Regelungen umzusetzen, etwa durch eine Blockierung der
Geräte ausserhalb der Arbeitszeit, ergänzte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in
der Nationalratsdebatte im Herbst 2021. Nationalrat Baptiste Hurni (sp, NE), der die
Motion übernahm, begründete die geforderten Massnahmen mit dem Schutz der
Gesundheit der Arbeitnehmenden, die auch wegen der Covid-19-Krise immer mehr von
zu Hause arbeiten, wo die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben schwieriger ist.
Zudem nehme die Digitalisierung der Arbeit zu, wobei es immer einfacher werde, die
Arbeitnehmenden zu erreichen. Der Nationalrat lehnte die Motion in der Folge mit 87
zu 67 Stimmen ab. Der Vorstoss wurde lediglich von der SP- und der Grünen-Fraktion
angenommen. 29

MOTION
DATUM: 25.09.2019
GIADA GIANOLA

Die WAK-NR reichte im Februar 2022 eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen so
anzupassen, dass auch Prinzipien aus anderen von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bezüglich sozialer
Mindestnormen wie zum Beispiel Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Schutz vor
Mobbing und sexueller Belästigung und exzessive Arbeitszeiten eingehalten werden
müssen.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2022 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen und damit der Kommissionsminderheit zu folgen. Die Schweiz habe bereits
internationale Übereinkommen, die sich mit den Themen Gesundheitsschutz,
Sicherheit am Arbeitsplatz und Schutz vor exzessiven Arbeitszeiten befassen, ratifiziert.
Somit reichten die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen aus, um die sozialen
Mindeststandards bei der Vergabe von Aufträgen zu gewährleisten.
Der Nationalrat beschäftigte sich im Rahmen der Sondersession 2022 mit dem Vorstoss
und nahm diesen mit 103 zu 78 Stimmen (bei einer Enthaltung) an. Zuvor hatte
Kommissionssprecher Martin Landolt (mitte, GL) die Wichtigkeit dieser
Verordnungsanpassung betont, um gleiche soziale Arbeitsstandards sowohl für
schweizerische als auch für ausländische Anbietende zu gewährleisten. Schweizer
Unternehmen sind verpflichtet, soziale Mindestnormen einzuhalten. Da diese Normen
jedoch nicht in internationalen Abkommen geregelt sind, müssen sich ausländische
Unternehmen nicht an sie halten. Es bestehen somit unterschiedlichen Anforderungen
an schweizerische und ausländische Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind.
Thomas Burgherr (svp, AG) erachtete es hingegen als «fragwürdig und heikel»,
Prinzipien aus von der Schweiz nicht ratifizierten Übereinkommen in die Verordnung zu
übernehmen. Gleichzeitig beriet der Nationalrat eine zweite Motion der WAK-NR mit
ähnlichem Anliegen, die er ebenfalls an den Zweitrat überwies (Mo. 22.3020), sowie die
parlamentarische Initiative Porchet (gp, VD; Pa.Iv. 20.486), die im Anschluss an die
Behandlung von der Nationalrätin zurückgezogen wurde. 30

MOTION
DATUM: 21.02.2022
GIADA GIANOLA

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2022 mit der Motion der
WAK-NR zur Einhaltung der Prinzipien aus anderen, von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der ILO zu sozialen Mindestnormen im öffentlichen
Beschaffungswesen. Im Rahmen der Debatte betonte Kommissionssprecher Ruedi
Noser (fdp, ZH), dass bei der Auftragsvergabe situativ angeschaut werden soll, welche
sozialen Mindestnormen verlangt werden sollen – etwa auch abhängig davon, ob eine
Leistung oder Güter eingekauft werden. Zudem präzisierte Noser, dass die in den ILO-
Übereinkommen definierten Mindestnomen zuerst ins staatliche Recht aufgenommen
werden müssen, bevor sie für Unternehmen gelten. Folglich würde es einer «schwarzen
Liste» von Staaten bedürfen, in denen die Unternehmen nicht an die Regeln gebunden
sind. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Motion deshalb zur Ablehnung. Die
Minderheitensprechenden Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Stefan Engler (mitte, GR)
argumentierten, dass Schweizer Unternehmen aktuell gegenüber ausländischen
Unternehmen benachteiligt seien, da Letztere bei Vergaben nicht dieselben sozialen
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Standards einhalten müssten wie die Schweizer Unternehmen aufgrund des
Arbeitsrechts. Der Ständerat folgte jedoch der Mehrheit der WAK-SR und lehnte die
Motion mit 27 zu 16 Stimmen ab. Damit ist der Vorstoss erledigt. Gleichzeitig lehnte der
Rat auch eine Motion der WAK-NR mit ähnlichem Anliegen ab (Mo. 22.3020). 31
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